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Bericht 

des Ausschusses für ~ Land- und Forstwirtschaft 

über die Regierungsvorlage (504 der Bei
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Flurver
fassungs-Grundsatzgesetz 1951 geändert wird 

(Flurverfassungsnovelle 1977) 

Auf Grund der Ergebnisse einer Enquete, deren 
Ziel es war, Grundlagen für ein praxisbezogenes 
Zusammenlegungsrecht zu sch.affen, soll das Flur
verfassungs-Grundsatzgesetz 1951 in jenen Be
stimmungen geändert werden, die Grundsätze 
für die Grundstückszusammenlegung aufstellen. 
Hand in Hand damit erweist es sich als not
wendig, auch im Agrarverf,ahl'ensgesetz 1950 ent
haltene verfahrensr~cht1iche Vorschriften zu 
ändern. 

Die vorliegende Novellierungdes Flurverfas
sungs-Grundsatzgesetzes 1951 verfolgt vor allem 
den Zweck, das Zusammenlegungsverfahren 
transparenter zu machen, den Parteien größere 
Mitlbestimmung zu ermöglichen und einen aus
reichenderen Rechtsschutz zu gewähren sowie 

Stögner 
Berichterstatter 

die ,für die Gesetzmäßigkeit behördlicher Ent
scheidungen und deren überprüfbarkeit erfor
derLichen Kri~erien zu verbesSern. 

Der Ausschuß für Land- und ForstWiirtschaft 
hat die Reg~erungsvorlage in seiner Sitzung am 
23. Juni 1977 in Verhandlung gezogen. Nach 
einer Debatte, an der sich die Abgeordneten 
Dipl.-Ing. R i e g 1 e r, P f e ,i f e r, Pan s i, 
B run n e l' und M eiß 1 sowie der Bundes
minister für Land- und Forstwirtschaft Dipl.-Ing. 
H a ,i den beteiligten, wurde der Gesetzentwurf 
mit Stimmenmehrheit angenommen. 

Ein Abänderungsantragdes Abgeordneten 
Me i ß I fand nicht die Mehrheit des Ausschusses. 

Der Ausschuß für Land- und Forstwirtschaft 
stellt somit den An t rag, der Nationalrat 
wolle dem von der Bundesregierung vorgelegten 
Gesetzentwurf (504 ,der Beilagen) die verfassungs
mäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 1977 06 23 

Deutschmann 
Obmann 
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